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1 Zusammenfassung

Der Grosse Rat gibt dem Regierungsrat im Sozialhilfegesetz! die Moglichkeit, die Sozialdienste
durch Verordnung zur Nutzung eines festgelegten Fallfiihrungssystems zu verpflichten.? In der
Folge hat der Grosse Rat einem Objektkredit fir die Beschaffung, Realisierung und Einfihrung
des «Neuen Fallfihrungssystems im Kanton Bern (NFFS)»2 zugestimmt. Mit der vorliegenden
Teilrevision der SHV wird als dritter Schritt die Pflicht der Tragerschaften der Sozialdienste zur
Nutzung des vom Amt flr Integration und Soziales (AlS) festgelegten Fallfiihrungssystems und
die Grundlagen fir eine Betriebsorganisation geschaffen. Zudem sollen fir die Zeit nach der
Einfihrungsphase auf Verordnungsstufe Regelungen beziiglich der Finanzierung der Betriebs-
und Weiterentwicklungskosten von NFFS verankert werden.

 Gesetz vom 11. Juni 2001 tiber die offentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG 860.1)

2 Art. 57k i. V. m. Art. 79 Abs. 1 Bst. f und Art. 80 Abs. 1 Bst. k SHG

3 vgl. Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion: Ausgabenbewilligung fiir die Beschaffung, Realisierung und Einfiihrung des «Neuen Fallfiihrungs-
systems im Kanton Bern (NFFS)». Objektkredit 2024 bis 2028 (Link Stand Juni 2025).
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Fur Aufgaben, welche die Sozialdienste gemass besonderer Gesetzgebung erfiillen (insbeson-
dere Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutz und Familienpflege) kann die Pflicht zur Nut-
zung von NFFS und die Finanzierung der Betriebskosten erst geregelt werden, wenn die Anpas-
sung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen (KESG* und KFSG®) erfolgt ist. Diese An-
passungen sollen als indirekte Anderungen im Rahmen der Totalrevision des Sozialhilfegeset-
zes erfolgen. Auch eine Verpflichtung der weiteren vorgesehen Nutzerorganisationen (insb.
kommunale Dienste und Leistungserbringer von Angeboten der beruflichen und sozialen In-
tegration) ist nicht Teil dieser Vorlage.

Die Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV)® wird dahingehend teilrevidiert, als
dass der fir die Ausrichtung der Pramienverbilligung notwendige Datentransfer zwischen den
Sozialdiensten und dem Amt fir Sozialversicherungen (ASV) neu tber NFFS stattfindet.

Weiterflihrende Informationen zu NFFS sind unter dem Link Neues Fallfihrungssystem im Kan-
ton Bern (NFFS) abrufbar.”

2. Ausgangslage

Im Kanton Bern werden heute im Vollzug der Sozialhilfe, dem Kindes- und Erwachsenenschutz
und der Arbeitsintegration unterschiedliche Fallfihrungssysteme fir die Fallbearbeitung einge-
setzt. Die Sozialdienste arbeiten heute mit finf verschiedenen Fallfihrungssystemen. Im Kan-
ton Bern besteht deswegen eine grosse Heterogenitat in der Fallfihrung der Sozialdienste. Ent-
sprechend gross sind die Unterschiede im Vollzug. Sowohl bei den kantonalen Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehérden (KESB), die an allen Standorten mit demselben System arbeiten,
als auch bei den Partnern fiir Arbeitsintegration kommen nochmals andere Fallfiihrungssysteme
zum Einsatz. Grundsatzlich verflgt jede Organisation Uber ihr eigenes Fallfiihrungssystem, das
auf ihre individuellen Bedurfnisse angepasst ist.

Auch die Verantwortlichkeiten fur diese Fallfiihrungssysteme und deren Finanzierung sind je
nach Anwendungsbereich unterschiedlich geregelt. Fur die Fallfihrungssysteme bei den Sozial-
diensten sind die Gemeinden zustéandig, fir das System bei der KESB der Kanton. Fir die Fall-
fihrungssysteme in der Arbeitsintegration sind die heutigen Partner fir die Beschéftigungs- und
Integrationsangebote der Sozialhilfe (BIAS-Partner) zustandig, wobei die entsprechenden Kos-
ten vom Kanton via Leistungsvertrage abgegolten und dem Lastenausgleich Soziales zugefihrt
werden. All diese Systeme sind heute nicht untereinander vernetzt.

Damit die Sozialdienste, die KESB und die Partner fir Arbeitsintegration ihre Aufgaben wahr-
nehmen kénnen, bendtigen sie eine Vielzahl an Informationen von anderen Behdrdenstellen
und Institutionen. Das Sammeln und Aufbereiten dieser Informationen ist aufwandig und erfolgt
heute oft manuell. Eine Digitalisierung dieser administrativen Prozesse ist in der heutigen hete-
rogenen Systemlandschaft sehr schwierig und aufwéandig.

Vor diesem Hintergrund wurde unter der Leitung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-
rektion (GSI) und der Direktion fur Inneres und Justiz (D1J) das Programm NFFS gestartet. Die
Federfuhrung fur das Programm liegt bei der GSI. Die GSI und die DIJ haben im Rahmen die-
ses Programms ein einheitliches Fallfiihrungssystem beschafft und bereiten dessen Einflihrung
vor. NFFS soll zukiinftig bei rund 85 Organisationen tagtaglich eingesetzt werden.

* Gesetz vom 1. Februar 2012 (iber den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG; BSG 213.316)

® Gesetz vom 3. Dezember 2020 Gber die Leistungen fiir Kinder mit besonderem Férder- und Schutzbedarf (KFSG; BSG 213.319)
® Kantonale Krankenversicherungsverordnung vom 25. Oktober 2000 (KKVV; BSG 842.111.1)

" Link Stand 2. Juni 2025
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Am 30. November 2023 hat der Grosse Rat einem Objektkredit von 52 Millionen Franken fur die
Beschaffung, Realisierung und Einfiihrung des NFFS von 2024 bis 2028 zugestimmt. Mit die-
sem Entscheid konnten die Realisierungsarbeiten fir NFFS anfangs 2024 gestartet werden. Die
ersten Sozialdienste fiuhren NFFS im Rahmen von Pilotprojekten bereits im Jahr 2025 ein.

Die Hauptziele des NFFS sind die Reduktion der administrativen Aufwénde bei den fallfiihren-
den Stellen, eine bessere Ubersicht (iber die Sozialhilfe, die Arbeitsintegration und den Kindes-
und Erwachsenenschutz fir Kanton und Gemeinden, und die Einsparung von Infrastrukturkos-
ten bei den Sozialdiensten. Damit besteht keine Absicht, Personal bei den fallfiihrenden Stellen
abzubauen. Zudem sollen mit NFFS weder die heutige Aufgabenteilung noch die Organisations-
strukturen der Sozialdienste grundsatzlich verandert werden.

NFFS soll auch fiir Aufgaben, welche die Sozialdienste gemass besonderer Gesetzgebung er-
fullen, verwendet werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Aufgaben, welche sie als
kommunale Dienste im angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und der Familienpflege
erfullen.® Die gesetzliche Grundlage, dass die entsprechenden kommunalen Dienste — unab-
hangig davon, ob es sich dabei um einen Sozialdienst oder eine andere kommunale Stelle han-
delt — zur Verwendung von NFFS verpflichtet werden kénnen, wird erst mit der indirekten Ande-
rung des KESG und des KFSG im Rahmen der SHG-Revision geschaffen.

Aktuell melden die Sozialdienste dem ASV die Daten, die fur den Vollzug der Pramienverbilli-
gung notwendig sind, Uber eine vom ASV zur Verfliigung gestellte Plattform. Mittels einer Teilre-
vision der KKVV soll ermdglicht werden, dass diese Datenbekanntgabe neu tiber NFFS erfolgen
kann.

3. Erlauterungen zu den Artikeln
31 Verordnung Uber die 6ffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung, SHV)
Ingress

Soweit im Bereich der Leistungsangebote der beruflichen und sozialen Integration NFFS ver-
wendet wird, entfallen bei den Leistungsvertragspartnern die Kosten fir ihre Fallfiihrungssys-
teme. Anstatt Uber die Betrage an die Leistungserbringer (vgl. Art. 119 SLG® und Art. 84 SLV')
sollen die entsprechenden Kosten vom Kanton kiinftig gestitzt auf den neuen Artikel 32d (i. V.
m. Art. 23i Abs. 1 und Art. 23k Abs. 1 Bst. a) dem Lastenausgleich Soziales zugefiihrt werden.
Bei Artikel 32d handelt es sich auch um eine Ausfihrungsbestimmung nach Artikel 119 Absatz
2 SLG, weshalb diese Gesetzesgrundlage in den Ingress aufzunehmen ist.

Abschnitt 2a FallfUhrungssystem (neu)

Artikel 23e  Festlegung und Verpflichtung

Der Regierungsrat kann die Tragerschaften der Sozialdienste durch Verordnung verpflichten,
ein von der zustandigen Stelle der GSI festgelegtes Fallfihrungssystem zu verwenden.!! Die
Verpflichtung kann darin bestehen, dasjenige System zu verwenden, das die GSI als einziges

8 Vgl. Art. 22 KESG und Art. 23 KFSG

° Gesetz vom 9. Méarz 2021 (iber die sozialen Leistungsangebote (SLG; BSG 860.2)

© verordnung vom 24. November 2021 iiber die sozialen Leistungsangebote (SLV; BSG 860.21)
" Art. 57k SHG
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System genehmigt und somit als einheitliches Fallfihrungssystem festlegt, oder sie kann darin
bestehen, eines von verschiedenen genehmigten Systemen zu verwenden. Wird ein einziges,
einheitliches Fallfihrungssystem festgelegt, sind die entsprechenden anrechenbaren Aufwen-
dungen lastenausgleichsberechtigt.'?

Die vorliegende Teilrevision sieht vor, dass das AlS mit NFFS ein einziges Fallfiihrungssystem
festlegt und bereitstellt (Art. 23e Abs. 1). Die Festlegung wird mittels einer BSIG-Weisung?? er-
folgen. Die Tragerschaften der Sozialdienste sind alsdann verpflichtet, dieses Fallfiihrungssys-
tem zu verwenden (Art. 23e Abs. 2).

Artikel 23f Verantwortung

Das AIS tragt die Verantwortung nach Artikel 8 Absatz 2 Datenschutzgesetz (KDSG)?!“. Es ist
zustandig fir den Betrieb, die Wartung und den Support des Fallfihrungssystems. Fr die kor-
rekte Benutzung des Fallfihrungssystems inklusive der korrekten Datenbearbeitung verantwort-
lich bleiben aber die einzelnen Nutzerorganisationen, insbesondere die einzelnen Sozialdienste.
Eigentimer der Daten bleiben die Nutzerorganisationen.

Artikel 23g  Betriebsorganisation

Aktuell ist die Betriebsorganisation und der Betrieb des jeweiligen Fallfiihrungssystems jedem
Sozialdienst selbst Uiberlassen. Mit NFFS gibt es zukiinftig eine gemeinsame Betriebsorganisa-
tion, die sich aus Vertretenden von Nutzerorganisationen zusammensetzt. Als Nutzerorganisa-
tion gilt jede Behorde oder Stelle, die NFFS verwendet. Diese Betriebsorganisation wird im Rah-
men des Programms NFFS bereits zu Beginn der Einfiihrungsphase konstituiert.

In der Betriebsorganisation wird bertcksichtigt, dass einerseits ein einheitliches, zentrales Liefe-
ranten- und Servicemanagement fir das neue Fallfihrungssystem gewahrleistet ist. Diese Auf-
gaben werden von der GSI tibernommen. Sie tritt als alleinige Verhandlungspartnerin gegen-
Uber der Erstellerin oder dem Ersteller (= Softwarelieferantin oder Softwarelieferant) und der
Betreiberin oder dem Betreiber auf. Im Weiteren sorgt die Betriebsorganisation dafir, dass ein
ausreichender Support gewébhrleistet ist und die Weiterentwicklung nach den Erfordernissen der
Nutzerorganisationen sichergestellt werden kann. Dafir missen die Nutzerorganisationen und
die Finanztrager massgeblich in die zukiinftige Betriebsorganisation eingebunden sein, sodass
sie ihre Anliegen an die Nutzung und den Betrieb des Systems einbringen und die Weiterent-
wicklung von NFFS mitgestalten kdnnen. Zusatzlich zu den Sozialdiensten sollen dereinst ins-
besondere auch folgende Nutzerorganisationen NFFS verwenden:

e Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden (KESB)
o Fachstelle Sozialrevisorat des AIS (FASR)

o Dritte, die gestutzt auf einen Leistungsvertrag mit der GSI Sozialinspektionen durchfiihren
(aktuell: Verein Sozialinspektion?®)

¢ Kantonales Jugendamt (KJA)

2 Art. 79 Abs. 1 Bst. f und Art. 80 Abs. 1 Bst. k SHG

*% Bernische Systematische Information Gemeinden (BSIG)

* Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (KDSG; BSG 152.04)

** Sozialinspektion Kanton Bern — Willkommen (Link Stand September 2024)
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¢ Kommunale Dienste nach Artikel 22 KESG und nach Artikel 23 KFSG (dies sind haufig die
Sozialdienste)

e Leistungserbringer von Angeboten der beruflichen und sozialen Integration nach Artikel 64
ff. SLG

Je nach Weiterentwicklung von NFFS ist es mdglich, dass zuklinftig auch weitere Organisatio-
nen NFFS nutzen werden. Um dieser Konstellation gerecht zu werden, wurde eine Betriebsor-
ganisation definiert, fir die mit der vorliegenden Vorlage eine erste rechtliche Grundlage ge-
schaffen wird.

Absatz 1

Mit der Einfilhrung des einheitlichen Fallfihrungssystems wird eine gemeinsame Betriebsorga-
nisation geschaffen. Die Betriebsorganisation als Ganzes soll den Betrieb, die Wartung und den
Support sowie die Weiterentwicklung des einheitlichen Fallfiihrungssystems sicherstellen. Damit
werden alle relevanten Prozesse zur Gewéahrleistung eines einwandfreien Betriebs und zur Si-
cherstellung einer nutzungsorientierten Weiterentwicklung Uiber diese Betriebsorganisation ab-
gewickelt. Der franzdsischsprachige Teil des Kantons soll in der Betriebsorganisation angemes-
sen vertreten sein.

Absatz 2
Buchstabe a

Fur die Betriebsorganisation soll die folgende Organisationsstruktur eingerichtet werden:

Flihrungsgremium

| Vorsitz
i (GSI)
Vertretende Vertretende Product Owner || Service Manager ' Vertretende Vertretende
Kanton Gemeinden (AIS) (DM GSI) Sozialdienste | Arbeitsintegration
I |
| | | | |
Vorgabeteam Anwenderteam SuperUser Ersteller Betreiber
Vertretende Vertretende SuperUser ‘ Glaux Group AG | Bedag Informatik ‘
Nutzer- Nutzer- AG
organisationen organisationen
Vertretende adhoc
Fachamter Spezialistinnen

Das Fuhrungsgremium ist fur die strategischen und operativen Fihrungsaufgaben zustéandig
und soll im Rahmen der bewilligten Ausgaben insbesondere Uber Modalitéaten des Betriebs und
der Weiterentwicklung des Fallfihrungssystems befinden (in Bezug auf die Betriebsorganisation
und insbesondere das Fuhrungsgremium gelten die ordentlichen Bestimmungen des Finanz-
haushaltsrechts).

Das Fuhrungsgremium setzt sich aus je drei Vertreterinnen und Vertretern der GSlI, der DIJ, der
Gemeinden und der Sozialdienste zusammen. Die Partner der Arbeitsintegration werden dann
ins FUhrungsgremium eingebunden, wenn sie das System nutzen. Nebst diesen Organisationen
sind die Product Ownerin oder der Product Owner und die Servicemanagerin oder der Service-
manager Mitglieder des Fiihrungsgremiums mit beratender Stimme.
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Das Gremium entscheidet Uber

- die Weiterentwicklungsroadmap,

- die Ablésung des Budgets fiir den Betrieb und die Weiterentwicklung im laufenden Jahr,
- grossere oder umstrittene Investitionen im Rahmen der bewilligten Ausgaben und

- die personelle Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und Teams.

Es verabschiedet Lieferantenvertrage und Service Level Agreements mit den Lieferanten und
Betreibern und ist Eskalationsstelle bei wesentlichen Betriebsstérungen oder suboptimalen Be-
triebsprozessen.

Im Rahmen der laufenden Totalrevision des Sozialhilfegesetzes soll das Flihrungsgremium zu-
satzlich die Kompetenz erhalten, verbindliche Vorgaben zur Handhabung und Nutzung von
NFFS und zur Einheitlichkeit der Archivierung zu machen. Weitergehende Regelungen zum
Flhrungsgremium werden daher erst im Rahmen der SHG-Totalrevision respektive der damit
erforderlichen Totalrevision der Sozialhilfeverordnung erlassen.

Buchstabe b

Im operativen Bereich sollen ein zentrales Product Ownership und Servicemanagement beim
Kanton an-gesiedelt werden. Die Product Ownerin oder der Product Owner fiihrt den fachlichen
Bereich der NFFS-Betriebsorganisation, sammelt, konkretisiert und priorisiert die Anliegen und
Anforderungen der Nutzerorganisationen und sorgt dafir, dass diese ins Product Backlog und

geordnet ins Change- und Releasemanagement einfliessen. Im Weiteren untersttitzt die Product

Ownerin oder der Product Owner die Super User bei der Wahrnehmung des First Level Suppor-
tes in den Nutzerorganisationen.

Buchstabe c

Die Servicemanagerin oder der Servicemanager fuhrt den IT-Bereich der Betriebsorganisation.
Diese Rolle ist insbesondere firs Lieferanten- und Service-Level-Management verantwortlich
und fuhrt den Softwarelieferanten und die Betreiberfirma. Die Servicemanagerin oder der Ser-
vicemanager ist fir die Definition und die Pflege der Betriebsprozesse zustandig und sorgt da-
mit fr einen einwandfreien Betrieb.

Buchstaben d und e

Der Softwarelieferant (Erstellerin oder Ersteller) und die Betreiberfirma sind Teil der Betriebsor-
ganisation und werden durch die Servicemanagerin oder den Servicemanager gefihrt. Sie ver-
flgen Uber kein Mitbestimmungsrecht.

Absatz 3

Das Fuhrungsgremium kann zur Sicherstellung des Betriebs von NFFS weitere Teams einset-
zen. Aktuell sind insbesondere ein Vorgabenteam, ein Anwenderteam und mehrere Fachteams
vorgesehen:

Das Vorgabenteam arbeitet Vorgaben zur Nutzung von NFFS aus und analysiert bei bevorste-
henden Rechtsanpassungen deren allfélligen Auswirkungen auf NFFS. In diesem Team sind
der Kanton und die Nutzerorganisationen vertreten.

Das Anwenderteam sammelt und konkretisiert neue Bedurfnisse und Anforderungen an NFFS

und ist fur die Schulung der Anwenderinnen und Anwender zustandig. Dieses Team setzt sich
ebenfalls aus Vertretenden der Nutzerorganisationen zusammen.
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Die Fachteams unterstiitzen das Vorgaben- und Anwenderteam bei der Bearbeitung von fach-
spezifischen Fragestellungen.

Bei Bedarf kdnnen zudem spezialisierte Personen (Fachspezialistinnen und Fachspezialisten)
beigezogen werden. So wird das Vorgabenteam beispielsweise bei der Erarbeitung und spéate-
ren Anpassungen der Vorgaben fir eine einheitliche Ablage hinsichtlich der Archivierung Spezi-
alistinnen oder Spezialisten des Staatsarchivs beiziehen.

Artikel 23h Betriebskosten
Absatz 1

Die Betriebskosten setzen sich aus Sachaufwéanden (Lizenzen, Support, Weiterentwicklungs-
und Betriebskosten usw.) und aus Personalaufwanden zusammen, die im Rahmen der Be-
triebsorganisation bei verschiedenen Stellen anfallen. Die anrechenbaren Kosten Dritter werden
durch Leistungsvereinbarungen geregelt, welche sich innerhalb des Rahmens der jeweiligen
Budgets und Ausgabenbewilligungen bewegen.

Buchstabe a

Die jahrlichen Betriebskosten der Betreiberin, der Bedag Informatik AG, werden uber ein Ser-
vice Level Agreement (SLA) festgelegt. In dieser SLA verpflichtet sich die Betreiberin, das von
der GSI definierte Service Level zu den festgelegten Preisen zu gewahrleisten. Das Service Le-
vel beinhaltet die garantierte Verfiigbarkeit des Betriebs und des Supports sowie die Reaktions-
zeiten bei Stérungen und Systemunterbriichen. Fir NFFS wird das Service Level anhand der
Erfordernisse der Nutzerorganisationen und der verfigbaren finanziellen Mittel festgelegt.

Buchstabe b

Die Softwarelieferantin, die Glaux Group AG, ist vertraglich verpflichtet, das System NFFS zu
warten und damit die einwandfreie Lauffahigkeit des Systems auf der definierten Betriebsplatt-
form zu gewahrleisten. Damit wird auch sichergestellt, dass NFFS beim Update einzelner Sys-
temkomponenten, beispielsweise bei einem neuen Release der Datenbanksoftware, weiterhin
funktioniert. Die GSI hat mit der Softwarelieferantin einen Wartungsvertrag Uber die folgenden
13 Jahre abgeschlossen. Nebst der Wartung ist die Softwarelieferantin fir den Second Level
Support verantwortlich. Diese Leistungen wurden ebenfalls festgelegt.

Buchstabe ¢

In NFFS werden besonders schitzenswerte Personendaten nach Artikel 3 KDSG gefilhrt. Die
Gewadbhrleistung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ist eine dauerhafte Aufgabe,
welche externe Kosten verursachen wird. Beispielsweise muss bei einer technischen Anderung
der Betriebsplattform gepruft werden, ob oder welche sicherheitsrelevanten Risiken auftreten
werden und wie diese allenfalls minimiert werden kénnen. Zusatzlich muss periodisch gepruft
werden, ob NFFS eine ausreichende Robustheit gegeniiber sicherheitsrelevanten Angriffen auf-
weist. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die regelméssige Sensibilisierung der Anwenderinnen und
Anwender fur die Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit NFFS. Bei der Weiterentwicklung von
NFFS muss jeweils gepruft werden, ob damit wesentliche Anderungen bei der Informationssi-
cherheit oder beim Datenschutz verbunden sind. Sollte dies der Fall sein, muss das Konzept fr
Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS-Konzept) fur NFFS entsprechend angepasst
werden.
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Buchstabe d

Der Personalaufwand fir die Betriebsorganisation setzt sich zusammen aus dem Personalauf-
wand der Nutzerorganisationen, welche in der Betriebsorganisation mitwirken und dem Perso-
nalaufwand fur die Wahrnehmung des Product Ownerships und des Servicemanagements, wel-
che beim Kanton (GSI) angesiedelt sind.

Der Personalaufwand der Nutzerorganisationen, des Product Ownerships und des Servicema-
nagements fiir die Betriebsorganisation soll einheitlich mit 100 Franken pro Stunde abgegolten
werden.

Buchstabe e

Die Sicherstellung einer einwandfreien Nutzung des Systems in beiden Amtssprachen verur-
sacht einen Ubersetzungsaufwand. Dabei geht es um das System an sich, aber beispielsweise
auch um allféllige Schulungsunterlagen.

Buchstabe f

Wie bereits heute muss jede Nutzerorganisation eine oder einen Super User vor Ort zur Verfi-
gung stellen, die oder der den Anwenderinnen und Anwendern als erste Ansprechstelle zur Ver-
fligung steht. Als First Level Support behebt diese Person Stérungen und Probleme soweit
moglich oder meldet diese der Supportorganisation weiter. Die Aufwande fir den First Level
Support werden von den einzelnen Nutzerorganisationen getragen. Wie unter Buchstabe b auf-
gefuhrt, ist die Lieferantin fir den Second Level Support verantwortlich. Sollte sich zeigen, dass
eine fachliche Unterstitzung der Super User im Sinne eines fachlichen Second Level Supports
notwendig sein wird, handelt es sich hierbei um gemeinsam getragene Kosten, sinngemass um
Aufwéande nach Buchstabe a bis e.

Absatz 2

Der Personalaufwand der Tragerschaften der Sozialdienste, der diesen im Rahmen der neuen,
zentralen Betriebsorganisation entsteht, wird ihnen durch die GSI vergiitet. Diese Vergutung
kann anschliessend dem Lastenausgleich Soziales zugefuihrt werden (Art. 32d Abs. 1 Bst. a .
V. m. Art. 23h Abs. 1 Bst. d und Art. 23i Abs. 1).

Artikel 23i Finanzierung der Betriebskosten
Absatz 1

Die Betriebskosten sollen mit Ausnahme der Aufwande fir den First Level Support gemass Ver-
teilschlissel auf die einzelnen Kostentrager verteilt werden, da sie im Interesse alle Nutzerorga-
nisation erbracht werden. Die Aufwénde flr den First Level Support werden von den einzelnen
Nutzerorganisationen getragen, da diese die Nutzniesser dieser Leistungen sind.

Zur Herleitung der Prozentzahlen:

Die IT-Betriebskosten der Fallfihrungssysteme in der Sozialhilfe, der Arbeitsintegration und im
Kindes- und Erwachsenenschutz werden heute je nach Anwendungsbereich unterschiedlich fi-
nanziert.

Wahrend diese Kosten im behordlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz vollum-
fanglich durch den Kanton finanziert werden, werden sie im Bereich der Arbeitsintegration je
halftig vom Kanton und den Gemeinden getragen. Mit der Einfiihrung von NFFS soll sich an die-
sem Prinzip nichts andern.
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Im einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutz und in der Sozialhilfe werden diese Kos-
ten heute von den Gemeinden getragen. An diesen Kosten soll sich der Kanton zukiinftig betei-
ligen.

Die folgende Grafik zeigt mit der griinen und blauen Farbung, fiir welche Bereiche die IT-Be-
triebskosten zukunftig von wem getragen werden:

Fdderale Bereich / Anzahl IT-Betriebskosten
Ebene Finanzierung Anwender/-innen p.a.
KES (behordlich
angeordnet
® ng )
2
=  KES Ca. 1800 Ca. 6.0 Mio. CHF
£ einvernehmlich (79%) (92%)
Q
O
Sozialhiffe
260 { -
g KESB (11%) ca CH(I;S?O 000. Finanzierung
E ° Kanton
© ca. 230 Ca. CHF 170°000 - Finanzierung
x Al (10%) (3%) |:| Gemeinden

Abbildung 1: Finanzierung der Fallfiihrungssysteme in den Anwendungsbereichen

Ergénzend sind darin auch die heutige Anzahl Anwenderinnen und Anwender der Fallfihrungs-
systeme sowie die heutigen jahrlichen IT-Betriebskosten ersichtlich.

In der folgenden Tabelle werden die Fallzahlen und die administrativen Fallkosten fir das Jahr
2021 aufgefuhrt. Unter administrativen Fallkosten verstehen wir die ausgerichteten Fallpauscha-
len. Im Bereich Arbeitsintegration werden heute keine Fallpauschalen ausgerichtet. Die entspre-
chenden Zahlen basieren auf Schatzungen des AlS.

Bereich Anzahl Félle Anteil Admin. Fallkosten Anteil
(Mio. CHF)

KES (behdordlich angeordnet) 24’000 32% 64 43,5%

KES (einvernehmlich) und Sozialhilfe 47’300 63% 80 54,4%

Arbeitsintegration 3’500 5% 3 2,1%

Total 74°800 100% 147 100%

Tabelle 1: Fallzahlen und administrative Fallkosten 2021

Fur die Aufteilung der IT-Betriebskosten wurde in einem ersten Schritt der Anteil festgelegt, der
im behordlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz anféllt. In einem zweiten Schritt
wurde fur die anderen Anwendungsbereiche, die zuklnftig gemeinsam vom Kanton, resp. von
der GSI, und den Gemeinden finanziert werden sollen, ein Verteilschliissel erarbeitet.
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1. Behordlich angeordneter Kindes- und Erwachsenenschutz

Im behordlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz werden heute

- auf Kantonsebene das Fallfihrungssystem der KESB und
- auf Gemeindeebene die Fallfiihrungssysteme bei den Sozialdiensten

eingesetzt. Das Fallfiihrungssystem der KESB wird durch den Kanton betrieben und finanziert.
Die IT-Betriebskosten der Fallfiihrungssysteme bei den Sozialdiensten werden vom Kanton
Uber die Fallpauschale geméass Verordnung lber die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste
mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden und die Abgeltung der den Gemeinden anfal-
lenden Aufwendungen (ZAV)!¢ abgegolten. Mit der Einfiihrung von NFFS werden zukiinftig die
KESB und die Sozialdienste dasselbe System nutzen.

Festlegung des Anteils der IT-Betriebskosten der KESB:

Die zukunftigen IT-Betriebskosten der KESB werden einerseits anhand der Anzahl Anwenderin-
nen und Anwender sowie an der Komplexitat der zuklinftigen Nutzung festgelegt.

Der Anteil der Anwenderinnen und Anwender betragt rund 11 Prozent. Die Funktionalitat, die
NFFS fur die KESB bereitstellen muss, ist weit weniger komplex als die Funktionalitéat, welche
die Sozialdienste fir die Fallfiihrung bendtigen. Dies zeigt sich unter anderem auch an der An-
zahl der Use Cases, die fur die KESB (=13) und fir die Sozialdienste (=54) identifiziert wurden.
Dieser Sachverhalt widerspiegelt sich auch in den heutigen Betriebskosten. So machen die
heutigen IT-Betriebskosten bei der KESB lediglich 5 Prozent an den gesamten Betriebskosten
aus.

Aufgrund dieser Ausgangslage soll der zukinftige Betriebskostenanteil der KESB auch zukinf-
tig auf 5 Prozent der gesamten IT-Betriebskosten festgelegt werden.

Festlegung des Anteils der IT-Betriebskosten im behérdlich angeordneten Kindes- und Erwach-
senenschutzes bei den Sozialdiensten:

Nach Abzug des Anteils der KESB sollen die restlichen 95 Prozent der IT-Betriebskosten an-
hand der Anzahl Falle aufgeteilt werden.

Dies bedeutet, dass der weiterhin vom Kanton getragene Anteil der IT-Betriebskosten im be-
hordlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutzes bei den Sozialdiensten 32 Prozent
betragt, wahrend der Anteil der IT-Betriebskosten fir den einvernehmlichen Kindes- und Er-
wachsenenschutz, die Sozialhilfe und die Arbeitsintegration mit einem Anteil von 68 Prozent be-
messen wird.

Auf dieser Basis ergibt sich der folgenden Verteilschlissel:

1. Anteil KESB 5,0 %

2. Anteil behdordlich angeordneter KES bei den Sozialdiensten 30,5% (=32% von
95 %)

3. Anteil einvernehmlicher KES, Sozialhilfe und Arbeitsintegration 64,5% (=68% von
95 %)

Total 100,0 %

%6 Verordnung vom 19. September 2012 iber die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden und die
Abgeltung der den Gemeinden anfallenden Aufwendungen (ZAV; BSG 213.318)
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2 Einvernehmlicher Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozialhilfe und Arbeitsin-
tegration

Wie oben aufgezeigt, betragt der Anteil an den IT-Betriebskosten im einvernehmlichen Kindes-
und Erwachsenenschutz, der Sozialhilfe und der Arbeitsintegration 64,5 Prozent der Gesamt-
kosten.

Die IT-Betriebskosten im Bereich Arbeitsintegration werden Uber den Lastenausgleich Soziales
und damit zu 50 Prozent vom Kanton und zu 50 Prozent von den Gemeinden getragen. Diese
Verteilung soll gemass diesem Prinzip weitergefihrt werden.

Fir die IT-Betriebskosten im einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutz und der Sozial-
hilfe soll neu der gleiche Verteiler angewendet werden, womit der Kanton und die Gemeinden je
50 Prozent Gibernehmen wirden. Diese Kosten werden dem Lastenausgleich zugefihrt. Der
Gemeindeanteil wirde demzufolge gemass dem (blichen Schlissel des Lastenausgleichs auf
die einzelnen Gemeinden verteilt.

Fazit fir die Finanzierung der Betriebskosten

Aufgrund der obigen Ausfiihrungen werden die IT-Betriebskosten von NFFS wie folgt getragen:

¢ Kanton DIJ: 35,50 Prozent
¢ Kanton GSI: 32,25 Prozent
e Gemeinden: 32,25 Prozent

Der Kantonsbeitrag im behérdlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und in der
Familienpflege wird heute als Teil der Fallpauschale gemass ZAV und der Verordnung Uber die
Aufsicht Uber stationare Einrichtungen und ambulante Leistungen fir Kinder (ALKV)!’ ausge-
richtet. Neu wirden die effektiven IT-Betriebskosten in diesem Bereich gemass obigem Schliis-
sel direkt von Kanton tbernommen.

Die oben ausgewiesenen Kosten der GSI und der Gemeinden von insgesamt 64,5 Prozent wer-
den von der GSI getragen und anschliessend dem Lastenausgleich Soziales zugefuhrt (gemass
Art. 32d Abs. 1 Bst. a SHV). Im Vortrag zum Grossratsbeschluss zum Objektkredit NFFS vom
30. November 2023 wurde kommuniziert, dass 67,75 Prozent der Betriebskosten dem Lasten-
ausgleich zugefuhrt werden, weil damals irrtiimlich davon ausgegangen wurde, dass der ge-
samte Kantonsanteil von 67,75 Prozent in den Lastenausgleich fliesst und nachtraglich die Kos-
tentragung der DIJ abgezogen wird.

Der so festgelegte Verteilschlissel wird regelmassig durch das Fuhrungsgremium der Betriebs-
organisation Uberprift. Bei Bedarf wird er vom Regierungsrat mittels Verordnungsanderung an-
gepasst.
Absatz 2

Maogliche Drittbenutzer kbnnten die Burgergemeinden im Kanton Bern oder Organisationen sein,
welche Aufgaben im Auftrag der Sozialdienste austben.

7 Verordnung vom 23. Juni 2021 Gber die Aufsicht iiber stationare Einrichtungen und ambulante Leistungen fiir Kinder (ALKV; BSG 213.319.2)
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Absatz 3

Diejenigen Leistungen, die ausschliesslich fir die eigene Organisation erbracht werden, sollen
von dieser Organisation selbst getragen werden. Dies betrifft insbesondere den Anwendersup-
port vor Ort (= First Level Support), der durch die Super User fiir ihre eigene Organisation er-
bracht wird.

Artikel 23k  Weiterentwicklungskosten
Absatz 1

Eine verursacherspezifische Verteilung der Weiterentwicklungskosten meint, dass die Kosten
von denjenigen Nutzerorganisationen getragen werden sollen, die von den Anpassungen oder
Verbesserungen des Fallfiihrungssystems profitieren. Voraussetzung fiir eine Weiterentwick-
lung ist stets, dass die zustandigen Stellen die entsprechenden Gelder bewilligt haben.

Buchstabe a

Werden Funktionen des Fallfuhrungssystems fiir die Sozialhilfe, den einvernehmlichen Kindes-
und Erwachsenenschutz, die Alimentenhilfe oder fir die Arbeitsintegration verbessert oder neu
bereitgestellt, werden die dabei entstehenden Kosten von der GSlI finanziert und dem Lasten-
ausgleich Soziales zugefiihrt und daher je hélftig von der GSI und den Gemeinden getragen.

Buchstabe b

Werden Funktionen des Fallfiihrungssystems fiir den Vollzug des behdérdlich angeordneten Kin-
des- und Erwachsenenschutzes (ZGB*/KESG), des Sterilisationsgesetzes?®® oder fir Leistun-
gen fur Kinder mit besonderem Foérder- und Schutzbedarf mit Ausnahme des einvernehmlichen
Kindesschutzes verbessert oder neu bereitgestellt, werden die dabei entstehenden Kosten
durch die DIJ getragen.

Buchstabe ¢

Werden Funktionen des Fallfihrungssystems fir einzelne Nutzerorganisationen verbessert oder
neu bereitgestellt, missen die dabei entstehenden Kosten durch diese Nutzerorganisationen
selbst getragen werden.

Absatz 2

Anpassungen, Verbesserungen und Erweiterungen, welche unabhangig von den zu bearbeiten-
den Aufgabengebieten allen Nutzerorganisation gleichermassen dienen, werden nach demsel-
ben Schlissel aufgeteilt wie die Betriebskosten (siehe dazu auch Art. 23i). Dies sind beispiels-
weise Features zur Verbesserung der Bedienbarkeit, Funktionen zur Verwaltung der Pendenzen
oder zur Ablage von Dokumenten.

Abschnitt 4.1 Aufwand des Kantons

Artikel 32d  Anrechenbare Aufwendungen

Vorbemerkung

Der Kostenanteil, der von der GSlI finanziert wird und gemeinsam von Kanton und Gemeinden
getragen werden soll, kann dem Lastenausgleich Soziales zugeflhrt werden. Eine Abrechnung

'8 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
*® Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 {iber Voraussetzungen und Verfahren bei Sterilisationen (Sterilisationsgesetz; SR 211.111.1)
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via Lastenausgleich ist gestutzt auf Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe f SHG mdglich, da es sich bei
NFFS um ein festgelegtes Fallfihrungssystem im Sinne dieser Norm handelt (vgl. Art. 23e Abs.
2).

Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe k SHG ist vorliegend nicht relevant, da die GSI die einzigen Kos-
ten, die auf kommunaler Ebene entstehen und lastenausgleichsberechtigt sein sollen, den Tra-
gerschaften der Sozialdienste vergitet (vgl. Art. 23k Abs. 2).

Buchstabe a

Die von der GSI getragenen Kosten nach Artikel 23i Absatz 1 beinhalten die Betriebskosten, die
in den Bereichen der Sozialhilfe des einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes, der
Alimentenhilfe und der Arbeitsintegration anfallen.

Die Kosten fir den behdrdlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz werden vollum-
fanglich von der DIJ getragen und fliessen daher nicht in den Lastenausgleich Soziales.

Buchstabe b

Die Kosten nach Artikel 23k Absatz 1 Buchstabe a beinhalten die Weiterentwicklungskosten, die
in den Bereichen der Sozialhilfe, des einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes, der
Alimentenhilfe und der Arbeitsintegration anfallen.

Die Kosten, die nach Artikel 23k Absatz 1 Buchstabe b von der DIJ getragen werden, nament-
lich die Weiterentwicklungskosten fiir den behérdlich angeordneten Kindes- und Erwachsenen-
schutz, werden vollumfanglich von der DIJ getragen und fliessen nicht in den Lastenausgleich
Soziales.

Buchstabe ¢

Weiterentwicklungen allgemeiner Art, welche Verbesserungen lber alle Nutzungsbereiche brin-
gen, wie beispielsweise neue Grundfunktionalitaten fur die Konfiguration von Oberflachen, Aus-
wertungen, Workflows etc. werden im festgelegten Verteilschliissel von der GSI getragen und
dem Lastenausgleich zugefihrt.

Artikel 34d Pauschale fir die wirtschaftliche Hilfe

In Absatz 5 wird lediglich die Einflihrung, sprich die vollstandige Nennung des KFSG geldscht,
da dieses Gesetz neu bereits in Artikel 23k erstmals genannt und eingefihrt wird.

T10 Ubergangsbestimmungen der Anderung vom 22. Oktober 2025

Artikel T10-1 Fallfihrungssystem
Absatz 1

Das festgelegte Fallfihrungssystem soll nach Abschluss der Einfihrungsphase nach Artikel
T10-2 Absatz 1 flachendeckend im Einsatz stehen. Vorbehalten bleibt einzig eine spéatere Ein-
fihrung nach Artikel T10-3.

Absatz 2

Sollte es beispielsweise zu unerwarteten Kapazitatsengdssen kommen, sodass eine Trager-
schaft eines Sozialdienstes seine Daten und Dossiers nicht migrieren kann, obwohl sie die er-
forderlichen Vorbereitungshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so wére es nicht sachge-
recht, wenn das Fallfiihrungssystem mitfinanziert werden muisste, obwohl es ohne eigenes Ver-
schulden nicht genutzt werden kann.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 16.10.2025 | Version: 1 | Dok.-Nr.: 2564687 | Geschaftsnummer: 2023.GSI1.1913

13/22



Falls die Migration dagegen nicht méglich war, weil die Tragerschaft des Sozialdienstes seine
Verpflichtungen in den Vorbereitungsarbeiten nur ungeniigend wahrgenommen hat, muss sie
sich an den Betriebskosten von NFFS beteiligen, auch wenn die Migration in der Einfihrungs-
phase nicht méglich war.

Da in Fallen nach Artikel T10-3 keine Absicht bestand, das Fallfiihrungssystem bis zum Ende
der Einfihrungsphase einzufiihren und demgemass auch die erforderlichen Vorbereitungshand-
lungen nicht vorgenommen werden, fallt diesbezuglich eine Anwendung von Artikel T10-1 Ab-
satz 2 und 3 ausser Betracht.

Absatz 3

In Fallen nach Absatz 2 beteiligt sich der Kanton unverandert an den Kosten fir die Datenberei-
nigung und -bereitstellung (vgl. Art. T10-2 Abs. 3). Liegt die verspétete Einfihrung dagegen im
Verschulden der entsprechenden Tragerschaft, entfallt die Beteiligung, soweit sie nicht bereits
geleistet wurde.

Artikel T10-2 Einfihrung des festgelegten Fallfihrungssystems
Absatz 1

Die Einfuhrungsphase dauert bis Ende des Jahres, in welchem mindestens 15 Sozialdienste
das Fallfiihrungssystem wahrend mindestens drei Jahren verwendet haben. Ab dem Tag da-
nach mussen grundsatzlich alle Sozialdienste NFFS verwenden (vgl. Art. T10-1 Abs. 1).

Absatz 2

Die Migration wird durch das Programm NFFS geplant und unter Mitverantwortung der Trager-
schaften der Sozialdienste vorbereitet. Gestitzt auf die Anmeldungen der Tragerschaften der
Sozialdienste fir einen Migrationstermin legt das AIS die Migrationsplanung verbindlich fest.

Absatz 3

Fir die Migrations- und Einfihrungsprojekte wéhrend der Einfihrungsphase sind die Tréger-
schaften der Sozialdienste verantwortlich. Die dabei anfallenden Kosten werden gemeinsam
vom Kanton und den Gemeinden getragen. Der Kanton stellt fir alle Migrations- und Einfih-
rungsprojekte auf eigene Kosten eine Projektleiterin oder einen Projektleiter zur Verfligung,
plant und koordiniert die Einflihrungs- und Migrationsprojekte und stellt sicher, dass die korrekt
angelieferten Daten und Dokumente ins NFFS Glbernommen werden. Die Kosten fur die Bereit-
stellung der zu migrierenden Daten und Dokumente missen von den Tragerschaften der Sozial-
dienste tbernommen werden. Der Kanton beteiligt sich an diesen Kosten mit 1.8 Millionen Fran-
ken, welche anteilsméssig entsprechend des Verteilschliissels des Lastenausgleiches Soziales
verteilt wird. Dieser kantonale Aufwand wird Gber den voran erwdhnten Objektkredit fir NFFS
finanziert.

Artikel T10-3 Gesuch um spatere Einfiihrung des Fallfihrungssystems
Absatz 1

Diese Norm betrifft nach aktuellem Wissensstand einzig die Stadt Bern und deren Fallfihrungs-
system Citysoftnet. Eine langerfristige Nutzung dieses Systems parallel zu NFFS fallt nicht in
Betracht. Der Kanton wollte immer ein System einfiihren, das fir alle Gemeinden verpflichtend
ist. Eine solche Koexistenz ware auch aus Kostengriinden nicht sinnvoll, da zwei Systeme un-
terhalten werden missten und es zudem schwierig wére, die durchgehende Funktionsfahigkeit
der erforderlichen Schnittstellen sicherzustellen. Ciysoftnet soll aber solange genutzt werden
kénnen, bis die entsprechenden Investitionen amortisiert sind.
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Ein Antrag, NFFS spéater als nach Abschluss der Einfuhrungsphase einzufiihren, muss von der
Tragerschaft des Sozialdienstes bis spatestens am 30. Juni 2026 beim AIS eingereicht werden.

Absatz 2

Wird ein Antrag nach Absatz 1 bewilligt, muss von der Tragerschaft des Sozialdienstes auf ei-
gene Kosten sichergestellt werden, dass dem Kanton alle erforderlichen Steuerungs- und Ab-
rechnungsdaten digital Giber Schnittstellen geliefert oder zugéanglich gemacht werden. Die Spe-
zifikationen fir diese Schnittstelle werden von der GSI vorgegeben und missen im bestehen-
den Fallfihrungssystem korrekt umgesetzt werden. Die dabei entstehenden Kosten miissen von
der Tragerschaft des Sozialdienstes vollumfanglich selbst getragen werden. Auch missen die
Kosten fiir den Betrieb des eigenen Fallfiihrungssystems und fiir die nachtragliche Migration
und Einfihrung auf das NFFS von der Tragerschaft allein getragen werden. Da zudem weder
dem Kanton noch den Ubrigen Gemeinden ein finanzieller Nachteil entstehen soll, muss das
festgelegte Fallfiihrungssystem ab dem Tag nach Abschluss der Einfiihrungsphase im Rahmen
des Lastenausgleichs mitfinanziert werden, obwohl es noch nicht verwendet wird.

Artikel T10-4 Anwendbarkeit von Artikel 23h, 23i, 23k und 32d

Ziel ist es, dass das festgelegte Fallfiihrungssystem nach Abschluss der Einfiihrungsphase fla-
chendeckend bei allen Nutzerorganisationen im Einsatz steht. Ab diesem Zeitpunkt soll die Fi-
nanzierung von NFFS entsprechend der neuen Rechtsgrundlagen (23h, 23i, 23k und 32d) erfol-
gen. Bis dahin erfolgen insbesondere die Einfihrung, der Betrieb und die Finanzierung von
NFFS im Rahmen des Programms NFFS.

Die Finanzierung nach Artikel 23h, 23i, 23k und Artikel 32d soll deshalb erst im Anschluss an
die Einfihrungsphase zur Anwendung kommen.

Die Einfuhrungsphase zeichnet sich dadurch aus, dass der Betrieb von NFFS inklusive Wartung
und Support fur diejenigen Nutzerorganisationen gewahrleistet werden muss, welche NFFS be-
reits produktiv nutzen, wahrend gleichzeitig laufend weitere Nutzerorganisationen auf NFFS
migrieren. Unabhé&ngig von der Anzahl der Nutzenden fallen in dieser Phase bereits Kosten an,
wie sie im Normalbetrieb anfallen werden.

Die Betriebskosten wahrend der Einfihrungsphase werden vollumfanglich durch den Kanton
Ubernommen. Diese Kosten werden mit dem vorliegenden Erlass nicht geregelt, sondern unter-
liegen einem separaten Objektkredit, den der Grosse Rat im November 2023 bewilligt hat.

Wahrend der Einfihrungsphase wird bereits eine Betriebsorganisation installiert werden, die
sukzessive Aufgaben von der Programmorganisation ibernehmen wird. Daflr ist ein Prozess in
drei Phasen vorgesehen: Die Aufbauphase dauert bis Ende der Pilotphase. Das Fuhrungsgre-
mium verantwortet in dieser Phase die vollstandige personelle Besetzung der Betriebsorganisa-
tion, die Aktivierung der Betriebsprozesse und die Entscheide zu Vorgaben. In der folgenden
Reifephase werden die Betriebsprozesse optimiert und ausgebaut. In dieser Phase Ubernimmt
das Fuhrungsgremium weitere Aufgaben und Verantwortlichkeiten aus der Programmorganisa-
tion, insbesondere die Verantwortung fir die Weiterentwicklungsroadmap. Im letzten Jahr der
Einfihrungsphase werden samtliche noch weiterfihrende Aufgaben und Verantwortlichkeiten
von der Programm- auf die Betriebsorganisation Ubertragen.
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Artikel T10-5 Ausgleich der Lastenverschiebung

Im Bereich der Sozialhilfe sind die Gemeinden fur den Vollzug der individuellen Sozialhilfe zu-
standig (Art. 15 SHG). Sie tragen die Kosten fir die jeweiligen Fallfihrungssysteme und kénnen
diese heute nicht liber den Lastenausgleich Soziales abrechnen.

Mit der vorliegenden Verordnungsanderung werden die Tragerschaften der Sozialdienste ver-
pflichtet, das vom AIS festgelegte Fallfihrungssystem zu verwenden und die entsprechenden
Aufwendungen kénnen dem Lastenausgleich Soziales zugefiihrt werden. Diese Aufwendungen
werden somit neu zur Halfte vom Kanton finanziert, woraus sich eine Lastenverschiebung
ergibt, die nach Artikel 29b des Gesetzes Uber den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)?° zu
verrechnen ist.

Gemass einer Erhebung aus dem Jahr 2019 entstehen bei den Gemeinden betreffend die Fall-
fihrungssysteme Kosten von insgesamt rund 6 Millionen Franken pro Jahr. Davon fallen rund
4.176 Millionen Franken (69,5% von 6 Millionen Franken) fir den Vollzug des SHG und des ein-
vernehmlichen Kindesschutzes an. Folglich ergabe sich eine jahrlich zu verrechnende Lasten-
verschiebung von CHF 2.09 Mio. (= 50% von 4,176 Mio. Franken).

Bei der Anwendung von Artikel 29b FILAG ist aber auch dem Umstand Rechnung zu tragen,
dass NFFS gleichzeitig neu auch fur die Wahrnehmung von Kantonsaufgaben genutzt werden
wird, wie beispielsweise fiir die Erhebung und Auswertung der notwendigen Statistiken zur kan-
tonsweiten Steuerung der Sozialhilfe, wie sie in der Motion 150-2019 Mhlheim vom Grossen
Rat gefordert und vom Regierungsrat mit der Umsetzung von NFFS in Aussicht gestellt wurde.
NFFS wird zudem auch ein unerlassliches Werkzeug fur die FASR sein, um die Uberpriifungs-
aufgaben nach Artikel 102 ff. SHG mit den verfiigbaren personellen Ressourcen bewaltigen zu
kénnen. In Abwéagung dieses geteilten Nutzens von NFFS und unter der Pramisse, dass sowohl
der Kanton wie auch die Gemeinden von den erwarteten Einsparungen gegentber den heutigen
Betriebskosten profitieren werden, hat man sich auf den Betrag von CHF 1.0 Mio. geeinigt. An-
gesichts des Umstandes, dass der Kanton die gesamten Kosten fur NFFS wahrend der Einfiih-
rungsphase (vgl. GRB vom 30. November 2023; 2022.GSI1.2727) Ubernimmt und ferner auch die
Kosten fiir die Uberprufungstatigkeit der FASR zugunsten der Gemeinden vollumfanglich tragt,
kommt er den Gemeinden damit sehr entgegen.

3.2 Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV)

Artikel 19 Gemeinden
1. Zur-Verfigung-Stellung von Daten

Die zustandigen Stellen der Gemeinden sind verpflichtet, dem ASV alle zur Durchfihrung der
Pramienverbilligung notwendigen Daten Uber die Personen, die Leistungen der Sozialhilfe be-
ziehen, kostenlos zur Verfiigung zu stellen (Art. 19 Abs. 1 KKVV). Sie melden diese Daten
heute in elektronischer Form Uber eine vom ASV zur Verfigung gestellte Plattform. Neu sollen
diese Meldungen Uber NFFS erfolgen. Absatz 2 ist entsprechend anzupassen und Absatz 3 zu
I6schen.

Artikel 19a 2. Abrechnung

? Gesetz vom 27. November 2000 iber den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG; BSG 631.1)
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Neu sind die zustandigen Stellen der Gemeinden in Artikel 19 Absatz 2 KKVV verpflichtet, be-
stimmte Daten «bekanntzugebenx». Daher soll auch in Absatz 1 dieser Begriff verwendet wer-
den.

Artikel 19c  Tragerschaften nach Artikel 10 Absatz 1 SAFG

Infolge der Aufhebung von Artikel 19 Absatz 3 KKVV ist der Verweis auf diese Bestimmung in
Absatz 2 zu léschen.

Redaktionelle Anpassungen in der franzésischen Fassung

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision sind in der franzdsischen Fassung auch rein redaktio-
nelle Anpassungen vorgenommen worden, die inhaltlich keine Anderungen darstellen. Dies be-
trifft Artikel 11, Artikel 17a und Artikel 19 Absatz 1 KKVV.

4. Finanzielle Auswirkungen

41 Aufwande und Kosten fir die Migration und Einfihrung

Die Aufwénde und Kosten fir die Migration und Einfiilhrung werden durch den Kanton und die
Gemeinden gemeinsam finanziert.

Mit der Genehmigung des Objektkredites NFFS hat der Grosse Rat in der Wintersession 2023
den kantonsseitig anfallenden Kosten fur die Migration und Einfihrung von NFFS im geschéatz-
ten Umfang von 19,28 Millionen Franken bereits zugestimmt. Die pauschale Kantonsabgeltung
nach Artikel T10-2 Absatz 3 wird demgemass uber den Objektkredit NFFS finanziert. Wann die
am 1. Januar 2026 beginnende Einfihrungsphase abgeschlossen sein wird, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Sie ist erst abgeschlossen, wenn NFFS von mindestens 15
Sozialdiensten wéhrend 3 Jahren verwendet worden ist. Es bleibt damit offen, ob die vorhande-
nen Mittel aus dem Objektkredit ausreichen werden, um die Kosten wahrend der Einfihrungs-
phase zu decken, oder ob zu gegebener Zeit beim Grossen Rat ein Nachkredit beantragt wer-
den muss.

Die bei den Gemeinden anfallenden personellen Aufwande und externen Kosten fur die Migra-
tion der Daten und Dossiers sind je nach Grésse und Ausgangslage der einzelnen Sozialdienste
unterschiedlich hoch. Entscheidend fur die Hohe dieser personellen Aufwande und Kosten ist
die Komplexitat der Migration. Die folgende Tabelle zeigt eine Schéatzung der Migrationsauf-
wande bei den Sozialdiensten in Abhangigkeit der Migrationskomplexitat.

Migrationskomplexitat Bereinigungs- Externe Kosten in CHF Anzahl Sozialdienste
aufwand in h

gering 300 10'000.- 13
mittel 700 30'000.- 46
hoch 2’500 100'000.- 7

Tabelle 2: Geschatzter Migrationsaufwand bei den Sozialdiensten
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Insgesamt entstehen dadurch bei den Gemeinden Aufwénde im geschéatzten Umfang von
54’000 Stunden und externe Kosten im Umfang von rund 2,5 Millionen Franken. Werden die
personellen Aufwande mit 100 Franken pro Stunde monetar bewertet, entstehen gemeindeseitig
geschatzte Kosten im Umfang von insgesamt 7,9 Millionen Franken. Wie oben zum Artikel T10-
2 Absatz 3 ausgeflhrt, beteiligt sich der Kanton mit einer Pauschalen von 1,8 Millionen Franken
an diesen Aufwanden. Dieser Kantonsbeitrag an die Aufwendungen der Gemeinden wird tber
den voran erwahnten Objektkredit NFFS finanziert. Dementsprechend fallen fir die Gemeinden
noch geschatzte Kosten im Umfang von 6,1 Millionen Franken an.

Diese Schatzungen gelten als Richtwerte fir die Planung und kénnen je nach Situation des je-
weiligen Sozialdienstes tiefer oder hoher liegen. Im Verlaufe des Migrationsverfahrens entsteht
zudem eine Routine fir gleichartige Prozesse und Arbeiten. Der durchschnittliche Migrations-
aufwand pro Sozialdienst wird sich daher im Laufe der Einfihrungsphase tendenziell verringern,
was in der obigen Schatzung nicht berticksichtigt wurde.

4.2 Betriebskosten

Die heutigen Betriebskosten der Fallfihrungssysteme, die bei den zukiinftigen Nutzerorganisa-
tion im Einsatz sind, belaufen sich auf rund 6,5 Millionen Franken pro Jahr. Rund 6,0 Millionen
Franken betragen die Betriebskosten der Fallfiihrungssysteme bei den Sozialdiensten. Die Ge-
meinden tragen diese Infrastrukturkosten bis anhin ohne Kostenbeteiligung durch die GSI.

Da sich die GSI zukunftig auch an den IT-Betriebskosten in den Bereichen des einvernehmili-
chen Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Sozialhilfe beteiligt, entstehen neue Ausgaben
fur den Kanton, wahrend die Gemeinden dadurch entlastet werden. Durch den Einsatz eines
einzigen Fallfihrungssystems werden zudem die gesamten IT-Betriebskosten reduziert, wie im
Folgenden deutlich wird. Damit wird eines der drei Hauptziele erreicht, ndmlich die Einsparung
von Infrastrukturkosten bei den Sozialdiensten.

Die geschatzten jahrlichen Betriebskosten sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Kostenart Total CHF
Betriebskosten Betreiber 1'080'000.-
Wartung und Support Softwarelieferantin 800'000.-
Betriebsorganisation und ISDS 440°000.-
First Level Support 1'780°000.-
Total jahrliche Betriebskosten (inkl. 8.1 % MwSt.) 4'100'000.-

Tabelle 3: Schatzung der Betriebskosten NFFS ab 2029

Ab 2029/2030 fallen voraussichtlich jahrlich wiederkehrende Ausgaben im Umfang von rund 4,1
Millionen Franken fir Betrieb, Wartung und Support an. Die Aufwendungen fiir den First Level
Support sollen von den jeweiligen Nutzerorganisationen getragen werden. Die restlichen Kosten
von 2,32 Millionen Franken sollen gemass Verteilschliissel nach Artikel 23i und 32d von Kanton
und Gemeinden gemeinsam getragen werden. Entsprechend fallen fur die unterschiedlichen
Kostentrager folgende Betriebskosten an:
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DIJ: 35.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 820'000.- p.a.
GSl: 32.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 750'000.- p.a.
Gemeinden  32.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 750'000.- p.a.

Die Ausgaben des Kantons werden dem Grossen Rat zu gegebener Zeit Uiber die ordentlichen
ICT-Rahmenkredite fur Fachapplikationen der GSI und der DIJ zur Genehmigung unterbreitet.
Der restliche Betrag von jahrlich knapp 750'000 Franken wird den Gemeinden belastet. Die Ver-
teilung dieses Betrags auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach dem Schlissel des Lastenaus-
gleichs Soziales.

Bei diesen Kosten handelt es sich um Ausgaben, die heute schon als Betriebskosten fir diejeni-
gen Systeme anfallen, die mit NFFS abgeldst werden. Es sind dies kantonsseitig die Fallfiih-
rungssysteme der KESB und der Partner fiir Arbeitsintegration sowie gemeindeseitig die Fall-
fuhrungssysteme der Sozialdienste.

Die anfallenden Kosten fiir die Weiterentwicklung gemass Artikel 23k kdnnen derzeit nicht bezif-
fert werden.

Im Kontext der Teilrevision der KKVV entstehen Kosten fiir die Anbindung von EVOK (Fach-
applikation fur den Vollzug der Pramienverbilligung) an NFFS bzw. fir den Aufbau der entspre-
chenden Schnittstelle. Diese belaufen sich auf schatzungsweise 70'000 Franken und gehen zu
Lasten des Kantons.

Im behdrdlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und der Familienpflege erfolgt die
Entschadigung der Gemeinden fir die Fallfihrungssysteme heute als Teil der Fallpauschalen
nach ZAV und ALKV. Im Rahmen der Totalrevision des Sozialhilfegesetzes ist vorgesehen,
dass in diesen Bereichen kiinftig auch NFFS zum Einsatz kommen soll und die effektiven IT-
Betriebskosten direkt von Kanton ibernommen werden. Nach heutigen Schatzungen betragen
die entsprechenden Kosten jahrlich 700'000 Franken.

5. Personelle und organisatorische Auswirkungen

Heute ist jede Nutzerorganisation selbst verantwortlich fir den IT-Betrieb ihres Fallfiihrungssys-
tems. Mit der Einflihrung von NFFS wird eine gemeinsame Betriebsorganisation geschaffen, die
sich aus Vertretenden aller Nutzerorganisationen zusammensetzt.

Das Fuhrungsgremium ist fur die strategischen und operativen Filhrungsaufgaben zustandig.
Kinftig sind weitergehende Kompetenzen des Fiuhrungsgremiums geplant, insbesondere den
Gemeinden verbindliche Vorgaben machen und tber die Weiterentwicklung von NFFS entschei-
den zu kénnen. Diese Kompetenzen bedulrfen einer gesetzlichen Grundlage, die im Rahmen
der SHG-Totalrevision geschaffen werden soll. Die verschiedenen Rollen, insbesondere auch
das Fuhrungsgremium, werden aber bereits ab 2025 besetzt, damit sie wahrend der Pilot- und
der Einfihrungsphase soweit sinnvoll im operativen Betrieb und in der Weiterentwicklung mit-
wirken kdnnen.

Im operativen Bereich sind ein zentrales Product Ownership und Servicemanagement beim
Kanton angesiedelt, woflr zwei neue Vollzeitstellen bei der GSI geschaffen wurden.

Wie bereits heute muss jede Nutzerorganisation eine oder einen Super User vor Ort zur Verfl-
gung stellen, der den Anwenderinnen und Anwender als erste Ansprechstelle zur Verfligung
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steht. Als First Level Support behebt diese Person Stérungen und Probleme soweit mdglich o-
der meldet diese der Supportorganisation weiter.

Die Einfihrung und der Betrieb von NFFS wird kantonsintern nebst den heute bekannten Aufga-
ben in der Betriebsorganisation fiir das Product Ownership und das Servicemanagement wei-
tere Aufwande bei den betroffenen Direktionen und Organisationseinheiten auslésen (Support,
ICT-Aufgaben und Aufgaben im Bereich der Fachamter), die aktuell noch nicht detailliert abge-
schatzt werden kénnen.

Die Anderungen in den Artikeln 19, 19a und 19¢c KKVV haben weder personelle noch organisa-
torische Auswirkungen.

6. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die GSI stellt den Tragerschaften der Sozialdienste neu ein Fallfihrungssystem zur Verfiigung,
das sie zwingend verwenden muissen. Die Tragerschaften der Sozialdienste werden ihre heuti-
gen Systeme als Konsequenz ablésen. Der Kanton beteiligt sich neu an den Kosten fiir dieses
Fallfuhrungssystem. Die Gemeinden verlieren dadurch die Autonomie flr die Wahl eines eige-
nen Fallfihrungssystems, werden aber in den Betriebsaufgaben und den Betriebskosten — auch
unter Beriicksichtigung von Artikel T10-5 — entlastet. Gleichzeitig kbnnen alle Gemeinden
gleichermassen von einem grossen Digitalisierungsschritt profitieren, den insbesondere die klei-
neren und die mittleren Gemeinden nicht im Alleingang stemmen kdnnten.

Heute missen die zustéandigen Stellen der Gemeinden alle fiir den Vollzug der Pramienverbilli-
gung notwendigen Daten Uber die Personen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen, tber eine
vom ASV zur Verfligung gestellte Plattform melden. Mit NFFS mussen diese Stellen die Mel-
dungen an das ASV nicht mehr separat erfassen. Dadurch wird ihr administrativer Aufwand in-
folge der Anpassung der KKVV etwas reduziert.

7. Ergebnis der Konsultation
Im Rahmen der Konsultation wurden folgende Hauptforderungen eingebracht:

EinfGhrungsfristen

Die BKSE und zahlreiche Gemeinden beflrchten, dass die die geplanten Einfihrungstermine
nicht eingehalten werden kdnnen. Sie pladieren zudem insbesondere dafir, dass die Stadt Bern
ihr System Citysoftnet langer nutzen darf und NFFS daher erst spater einfiihren muss. Begriin-
det wird die Forderung damit, dass Citysoftnet als Szenario B bereitgehalten werden soll, falls
sich zeigen sollte, dass NFFS nicht tauglich ist.

Die Verpflichtung zur Nutzung von NFFS soll grundsétzlich ab Ende der Einfihrungsphase gel-
ten (vorbehaltlich Art. T10-3). Dieser Zeitpunkt wird aber nicht mehr fix terminiert werden, viel-
mehr soll die Einfihrungsphase am Ende des Jahres enden, in welchem mindestens 15 Sozial-
dienste das Fallfihrungssystem wahrend mindestens drei Jahren verwendet haben. Artikel T10-
2 sieht weiterhin die Mdglichkeit einer spéateren Einfihrung vor, letztere muss aber spatestens
zwei Jahre nach Ablauf der Einfiihrungsphase erfolgen.

Im Notfall auf Citysoftnet zu wechseln, ist aus beschaffungsrechtlichen Griinden nicht moglich.
NFFS wird im Rahmen der Pilotphase in einer tauglichen Version bereitgestellt und anschlies-

send laufend optimiert werden. Sollte dies wahrend der Einfliihrungsphase nicht gelingen, wirde
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auf die weitere Einfihrung verzichtet und die Gemeinden missten wie heute ihre Fallfihrungs-
systeme selbst beschaffen und betreiben. Dabei wéaren die gesetzlichen Vorgaben zu den Da-
tenlieferungen durch die Gemeinden zu gewabhrleisten.

Kosten wahrend der Einfihrungsphase

Die BKSE und eine Vielzahl von Gemeinden, jedoch nicht der VBG, verlangen eine héhere fi-
nanzielle Beteiligung des Kantons an den Kosten fiir die Vorbereitung der Migration, die Migra-
tion an sich und die anschliessenden organisationalen und prozessualen Anpassungen, die bei
den Sozialdiensten anfallen werden.

Die Beschaffung und der Betrieb der Fallfiihrungssysteme der Sozialdienste ist grundséatzlich
Sache der Gemeinden und die entsprechenden Kosten muissen durch sie getragen werden. Mit
NFFS Ubernimmt der Kanton einen Grossteil der Investitions- und Betriebskosten. Entfiele die
kantonale Beschaffung von NFFS, misste ein Grossteil der Gemeinden in naher Zukunft ein ei-
genes Beschaffungsprojekt mit einer éffentlichen Ausschreibung durchfiihren, was dusserst
komplex und finanziell sehr aufwéandig wére. Der finanzielle Rahmen ist mit der Genehmigung
des Objektkredites NFFS vom Grossen Rat beschlossen worden. Es besteht somit momentan
kein dariiberhinausgehender Spielraum, um neue Finanzierungen einzufiihren.

Gepruft werden soll der Vorschlag der Gemeinde Herzogenbuchsee, einen Personalpool zu
schaffen, der die Sozialdienste wéahrend der Einfihrungsphase unterstiitzt. Diese Idee wird im
Rahmen der Pilotphase weiterverfolgt. Eine allfallige Lésung ware fir die anschliessenden Ein-
fihrung vorzusehen.

Eine Uberprifung der Fallpauschalen dieser Verordnung wird im Ubrigen erfolgen, jedoch nicht
im Rahmen dieser Teilrevision.

Evaluation

Die BKSE fordert, dass eine Evaluation von NFFS durchgefiihrt werden soll. Dieser Forderung
haben sich zahlreichen Gemeinden angeschlossen.

Eine Evaluation des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht vorgesehen. NFFS wurde
und wird unter Einbezug der Sozialdienste evaluiert, ausgewahlt, spezifiziert und realisiert. Im
Rahmen des Programms NFFS werden die Weiterentwicklungen laufend analysiert sowie bei
Bedarf Anpassungen vorgenommen. Sollte sich herausstellen, dass das so entstandene Sys-
tem NFFS noch nicht praxistauglich ist, wilrde sich das spatestens in der Pilotphase zeigen und
es wirde entsprechend nachgebessert werden. In der Pilotphase ist auch der franzésischspra-
chige Teil des Kantons vertreten, dessen Anliegen und Bedurfnisse werden damit berticksich-
tigt.

Nach Abschluss der Einfiihrungsphase wird es priméar Aufgabe des Flhrungsgremiums sein, die
Qualitat und die Weiterentwicklung von NFFS zu beaufsichtigten.

Evaluiert werden kann nach Abschluss der Einfiihrung hingegen, ob das Programm NFFS ziel-
fihrend abgewickelt und die Gelder des Kantons sinnvoll eingesetzt wurden. Das wird die Fi-
nanzkontrolle prifen. Eine Verordnungsnorm braucht es dafir nicht.

Mitbestimmung bei der Wahl des Fallfiihrungssystems

Sowohl die BKSE als auch der VBG und zahlreiche Gemeinden fordern, dass das einzuset-
zende Fallfihrungssystem nicht allein durch das AIS, sondern in Zusammenarbeit mit dem KJA,
den Gemeinden und der BKSE festgelegt werden soll.
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Dazu ist festzuhalten, dass Artikel 57k Absatz 1 SHG die entsprechende Zustandigkeit bei der
«zustandigen Stelle der GSI» verankert, welche das AlS ist.

Artikel 57k Absatz 2 SHG sieht dabei explizit vor, dass die Evaluation und Einfihrung eines ein-
heitlichen Fallfihrungssystems unter Einbezug der Gemeinden erfolgt. Die Gemeinden sind bei
der Realisierung des Fallfihrungssystems und bei der Erarbeitung und Festlegung eines ein-
heitlichen Daten- und Steuerungsmodells also von Gesetzes wegen angemessen einzubezie-
hen (vgl. auch Vortrag SLG, S. 86, Erlauterungen zu Art. 57k SHG). Dies wurde und wird bei
der Realisierung und Einfiihrung von NFFS so umgesetzt.

Des Weiteren wurden die BKSE und die Sozialdienste bei der ¢ffentlichen Ausschreibung zur
Beschaffung des Fallfihrungssystems umfassend einbezogen. Dies namentlich bei der Festle-
gung der Beurteilungskriterien und der Beurteilung der Angebote. Aufgrund der Regelung von
Artikel 57k SHG bedarf es keiner weitergehenden Verordnungsnorm. Dass die DIJ einbezogen
wird, soweit NFFS auch in ihrem Bereich eingesetzt werden soll, ist selbstverstandlich und be-
darf ebenfalls keiner Verordnungsnorm.

Garantie, dass NFFS funktioniert

Die BKSE und zahlreiche Gemeinden fordern eine Garantie, dass NFFS eine effektive und effi-
ziente Fallbearbeitung, und zwar fir die gesamte Diversitat von Sozialdiensten im Kanton Bern,
sicherstellt.

Der Kanton strebt mit NFFS ein Fallfiihrungssystem an, das fiir die Sozialdienste nicht nur ei-
nen finanziellen, sondern infolge hoher Praxistauglichkeit auch einen organisatorischen Mehr-
wert schaffen soll. Eine Garantie des Kantons fir ein funktionierendes System in der Verord-
nung festzulegen, ist nicht zielfiihrend und wirde auch der gelebten und bis anhin erfolgreichen
Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Rahmen des Programms NFFS widersprechen.
Ein funktionierendes System wird von allen Akteuren erwartet und kann nicht in der alleinigen
Verantwortung des Kantons liegen. Die Sozialdienste und die weiteren Nutzerorganisation wir-
ken bei der Ausgestaltung des Systems aktiv mit, bringen sich ein und bestimmen mit, wie das
System gebaut wird. In diesem Sinne Ubernehmen auch sie Verantwortung fiir ein funktionieren-
des System. Fur die Funktionsfahigkeit von NFFS kann nicht allein der Kanton verantwortlich
sein, die Mitarbeit und die Inputs der weiteren involvierten Stellen sind dafir unerlasslich.

Die bisherige Zusammenarbeit zwischen dem Kanton, den Sozialdiensten und den Gemeinden

wird aber selbstverstandlich weitergefihrt und in adaquater Form auch in die Betriebsorganisa-
tion dUberfuhrt.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 16.10.2025 | Version: 1 | Dok.-Nr.: 2564687 | Geschaftsnummer: 2023.GSI1.1913

22/22



	1. Zusammenfassung
	2. Ausgangslage
	3. Erläuterungen zu den Artikeln
	3.1 Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung, SHV)
	3.2 Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV)

	4. Finanzielle Auswirkungen
	4.1 Aufwände und Kosten für die Migration und Einführung
	4.2 Betriebskosten

	5. Personelle und organisatorische Auswirkungen
	6. Auswirkungen auf die Gemeinden
	7. Ergebnis der Konsultation

